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Pastoralassistenten und Diakone
Zum Beschluß der Biıschöfe über die „Ordnung der pastoralen Dienste“

Die nachkonziliare Diskussion und innerkirchliche Entwicklung haben nıcht 1Ur das
Bild des kırchlichen Amtsträgers verändert. Neue Gruppen A7d@)  D} Miıtarbeitern stellen
siıch den pastoralen Autfgaben in den Gemeinden. FEiınmal 1sSt hier denken dıe zahl-
reichen nebenamtlichen pastoralen Hılfen WwW1e die Tätigkeit 1mM Pfarrgemeinderat, den
Eınsatz 1n einer Carıtasgruppe oder be] eiınem Missıonsprojekt aber auch den Dienst
des KOon mug nhelters oder Lektors. Außerdem haben sıch die hauptamtlichen Dienste
stark vermehrt.

In den VEISANSCHNECN Jahren sind auch die Zahlen der Träger pastoraler Diıenste -
gestiegen. Be1 einer Studienkonferenz der Akademie Bensberg wurde 1971 noch fest-
gestellt, da{ß sıch beispielsweise Laientheologen fast ausschliefßlich der Erteilung des
schulischen Religionsunterrichts wıdmeten. 1976 dagegen <  - knapp 400 Laıen-
theologen ZuL die Hältte aut überpfarrlicher Ebene un eın Viertel in Pfarreien. und
Ptarrverbänden eingesetzt. Die starke Zunahme der Theologie-Studierenden, die sıch
In manchen Fällen freiliıch WESCH des „Numerus clausus“ auch als „Parkstudium“ e1I-

welsen kann, äflt eın weıteres Anwachsen der Laıen 1mM kırchlichen Dienst vermuten

Im Zug dieser Entfaltung der kirchlichen Dienste zeıigten sich beispielsweise für die
Pastoralassistenten häufıg NEUE Berutsbilder, un auch die Abgrenzung ihres kırchlichen
Tätigkeitsfeldes hat 1n den einzelnen Bıstümern ıne Menge Varıable Zanz schweii
Cn VO  } der kırchenrechtlichen Absicherung für diese Dienstträger. Darum mu{(ß
eıne bundeseinheitliche Ordnung auch dieses kırchlichen Berufszweigs als wünschenswert
erscheinen: Ja, bei näiherem Zusehen kann ıhre Notwendigkeıit nıcht bestritten werden

Das hat zunächst ganz praktische Gründe: Schliefßlich möglıche Kandidaten
Auskunf über den Beruf, den Berutsweg un die Berufsanforderungen und den Be-
rufsberatern, be] denen erfahrungsgemäfßs diese Dınge häufig behandelt werden,, sollten
allgemeingültige Orientierungspunkte für diese Tätigkeit Z Verfügung stehen. Ferner
äßt sıch nıcht übersehen, da{ß der ZESAMTE Komplex der SOgENANNTEN NEUETEN Dienste
1in CNHSTEF Beziehung den theologischen Konturen des kirchlichen Amts und ZUuU

Selbstverständnis des Amtsträgers steht. Die Rückwirkungen, dıie ıne Entwicklung
dieser TeCUETEN [ienste auf die Priıester un Priesteramtskandidaten hat, machen VOI-

sıchtig gegenüber leichtfertigem Pragmatısmus. Denn die bösen Auswirkungen, die iıne
oft unverantwortliche nachkonziliare „Biılderstürmerei“ autf kirchliche Amtstrager hatte,
können nıcht schnell VETSCSSCH werden.
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Die innerkirchliche Oftentlichkeit beteiligte siıch bereits lebhaft der Entwicklung
eınes Konzepts kirchlicher Dienste 1im Jahr 1976 beispielsweise 1n der ZDF-Fernseh-
sendung ‚Profis ohne Weıihe“: bei der Tagung der Thomas-Morus-Akademie in ens-
berg ZU Thema „Laientheologie geistlicher Auftrag und Verwirklichung“; beim
'TIreften der Europäischen Priesterräte iın VWıen; ferner 1n Pottmeyers „ Thesen ZU

theologischen Konzept der pastoralen Dienste und ıhrer Zuordnung“ (Theologie un
Glaube, 1976; 313—331). Be1 soölcher Diskussion spielte der Sınn des Weihesakraments
bıslang keine oder NUr ıne sehr untergeordnete Rolle Gerade der rage nach dem Stel-
enwert dieses Sakraments aber MuUu nachgegangen werden, WEenNnNn dıe Neuordnung der
kirchlichen Dienste gelingen soll Schließlich wiırd VO Offenbarungsgut und VO  e der
Kırche eben tür den Vollzug des kirchlichen Dienstes angeboten mehr noch Das drei-
tache Amt 1St der aut kırchliche Kontinultät bedachten innerkirchlichen Orıentierung
über dıe Diıienste als wesentliches theologisches Ausgangsdatum vorgegeben.

Beschlüsse der Deutschen Bischofskonterenz

Bei ıhrer Frühjahrsvollversammlung haben die deutschen Bischöfe tast W el Tage
lang dıe anstehende Ordnung der pastoralen Dienste beraten. Sıe ertzten damıiıt die
Überlegungen tort, die bereits 1975 in Fulda Schwerpunktthema der Konfterenz A

Dıie Ergebnisse der Beratungen wurden den 'Tıteln „Beschlufßß ZAHT:

Ordnung der pastoralen Dienste“ (hier abgekürzt lext und „Grundsätze AT Ord-
NUuNs der pastoralen Dienste“ (hier abgekürzt Text be]l der Pressekonterenz

März 1977 der Oftentlichkeit übergeben.
Die Veröffentlichung der Bischöte unternıiımmt C3; den Kaum der kıirchlichen

[Dienste abzuschreiten und ordnen. Dieser Raum erstreckt siıch 7zwischen dem Sen-

dungsauftrag aller Glieder der Kırche, der 1mM zemeınsamen Priestertum grundgelegt 1St,
und der besonderen Verantwortung des Amts, die lange eıt alleın den Trägern des
Bischofs- und Priesteramts zugedacht wurde. Die Ausführungen tutzen sıch auf die
Dokumente des Z weıten Vatikanischen Konzıils, der Geme1insamen Synode und autf
dere kirchenamtliche Lexte und richten ıhr besonderes Augenmerk auf solche Diıienst-

trager, dıe näherhin den spezifischen Aufgaben des Amts teilnhnehmen.
Dıie Tätigkeiten der Gemeinde- bzw Pfarrhelfer(-innen) haben 1m genannten Raum

7zwischen Gesamtauftrag des Volkes (Gottes elinerselts und dem Amt andererseılts se1it
längerem eiınen festen Ort Die Hılte VO  - Laıen iın Uuro- und Verwaltungsarbeit, iıhre
seelsorglichen Kontakte 1m Pfarrbüro und be] Hausbesuchen gehören unabdingbar zu

Leben eıner Ptarreı. Gleiches gilt VO Gemeindeassistent/referent un VO  3 der Ge:

meindeassıstentin/referentin, die sıch nach den verabschiedeten „Grundsätzen“ VO  w} der
erstgenannten Gruppe durch hre Ausbildung (Fachhochschul- oder Fachschulabschlufß)
unterscheiden und äahnlich W 1€e die bisherigen Seelsorgehelferinnen ZUT allgemeıinen
Unterstützung des Dienstes der kıirchlichen Amtsträger (Kext 4.4) bestellt sind.
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Als schwieriger erwiıes sıch für die Bischöfe die Ortsbestimmung der beiden Dienst-
gruppCnh Pastoralassistenten (also solcher Dienstträger, die ihr Theologiestudium MIt
Hochschulexamen abgeschlossen haben) un: Dıakone. Die Schwierigkeit rührte her VO  3
den Erwartungen mancher Laientheologen, die deutliche Wünsche geiußert hatten. Au-
Kerdem erwıes sıch als nachteılıg, da{fß sıch in den einzelnen Bıstümern die Vorstellun-
SCH VO Aufgabenfeld der einzelnen Dienstgruppen bislang recht unterschiedlich EeNTt-
wickelten.

Dıie VO den Bischöfen getroffene Regelung hat viele Aspekte und 1sSt 1m einzelnen
den veröftentlichten Texten entnehmen. Obschon darum ZU Problemkomplex 1NS-
ZEsSaMT noch ine Fülle VO  e Fragen unbeantwortet 1St, oll hier LLUT der theologisch-syste-
matischen Implikation der Grenzziehung zwischen Pastoralassistenten un Diakonen
nachgegangen werden.

Akzentuierung des Diakonats

Die veröftentlichten „Grundsätze“ halten zunächst mıt Berufung auf das 7 weıte \g
tikanısche Konzıl eindeutig test, da{ß dıie hauptberufliche Ausübung elınes pastoralen
Diıienstes „nıcht die Teilhabe Diakonat oder priesterlichen Amt“ (Text 14°
SA Allerdings bedeutet dıe Beauftragung diesem Dienst auch nıcht die Be-
stellung eiınem Amt 1m theologischen Verständnıis. Die Bischöfe weısen damıt die Auft-
tassung zurück, die beispielsweise 1m VEITSAaNSCHNCHN Jahr 1n Bensberg VO  > Klostermann,
Wıen, vertzretien worden Walr Schon 1ne kırchenrechtliche Beauftragung durch den Bı-
schof (m1ssı0 canonı1ca) mache die Übertragung eınes kırchlichen Amts Aaus S1ie erklären
e1gens, da{ß die erforderliche Mıssıo 1in einer orm erteilt werden solle, „die ıne Ver-
wechslung mi1t den Stuten der sakramentalen Ordinatıon vermeidet“ ext O Der
pastorale Dıienst VO  o Laıien darf daher „nıcht angelegt se1in, dafß neben dem kırch-
liıchen Amt aktisch W1€e e1in ‚Amt ohne Weihe‘ entsteht, das weıitgehend den Hir-
tendienst ausübt, ohne hierfür die Weihe empfangen haben“ (Text 1.4) Der

Schwerpunkt des Aufgabenfelds wiırd für den Pastoralassistenten auf dem Sektor —

DSESETZL, der auch bislang schon keıin amtsspezifisches Tätigkeitsfeld darstellte: werden
die Sachgebiete Religionsunterricht, Katechese, Bıldung, Beratung, orge bestimmte
Gruppen (Text 4.3) ZENANNT.

Die Aussagen Zu Berufsbild des Diakons zeıgen demgegenüber wenıger restriktiven
Charakter. Der Dıakon oll mitwirken beiım Gottesdienst, be1 der Sakramentenspen-
dung, be1 der Predigt und Glaubensverkündigung (Lext 342) Er wırd als Bezugsper-
10)  «} SCENANNT, WECNN geht die Untergliederung oroßer Gemeinden oder den
Anschlufß bisher selbständıger Gemeinden, dıe RN Priestermangel keinen Seelsorger mehr
haben (Dext 1.6) Sein Ansehen un seiıne Wirksamkeıt siınd den Bischöfen wichtig. S1e
möchten darum, da{f die Kriterien der Auswahl VO Diakonen genügend anspruchsvoll
tormuliert und konsequent angewandt werden (Bext 3:9) Als pastorale Aufgabe für
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die Kiırche in der Bundesrepublık beschließen s1€, gyehe nıcht NUr darum, dafß dıe
Bıstümer für den Diakonat oflen“ Wären;l S$1e sollten iıhn vielmehr gezielt Öördern
(KExt 37

Mancher Interessierte Mag überrascht se1nN, da{fß die Deutsche Bischofskonferenz den
Dıakonat stark akzentulert. Formulierten dıe Bischöfe i1ne „Lösung VO  —3 oben iın
völlıger Diskrepanz ZUrF Praxıs“? Handelten s1€e Sal A4US „ Verlegenheıit, Ja Angst“, weıl
S1e den Pastoralassistenten keine solide Motivatıon für ihren Berut zutrauen”

Diese Fragen führen ohl Mifßverständnissen. Denn der Grund für die
Hervorhebung des Diakonats lıegt nıcht in mangelnder Gesprächsbereitschaft; 1st
theologischer Natur Er wiıird 1n der Veröftentlichung der Bischöfe folgendermaßen tor-
mulijert: „Nıcht ableitbar AaUSs der 1n Taute und Fırmung begründeten Teilhabe aller
Glieder des Gottesvolkes der Sendung der Kırche 1STt die besondere Sendung des hırch-
liıchen Amtes, das VO altersher 1n der dreifachen Ordnung VO Bischöfen, Priestern und
Diakonen ausgeübt wiıird. Ihnen 1St die Vollmacht übertragen, alle Glıeder und Dıienste
der Gemeinden für ıhren Auftrag heranzubilden und die Gemeinden ordnen und
leiten Der sichtbare, öftentliche Charakter des kırchlichen Amtes und se1ın wirk-
9 vollmächtiger Dienst sınd 1ın der Einheit VO  } sakramentaler Weihe und kırch-
liıcher Beauftragung begründet In der Weihe wiırd eın Mensch unwiderruflich VO  e

Christus für die Kırche in Dienst o  IIN  9 durch die Gnade des (Geistes und den
Auftrag der Kiırche wırd für seıne Aufgabe befähigt und gesendet“ (Kext 1.4)

Interpretation und Vertiefung dıeser Aussage können den Einwand entkräften, die
getroffene Entscheidung ignorıere einfachhin berechtigte Erwartungen einiger Gruppen
VO  5 Laientheologen und basıere lediglich auf einer übervorsıichtigen Kırchenpolitik; S1€e
sollen SE besseren Verständnis der verabschiedeten Grundsätze und Beschlüsse bei-
Lragen und deren theologische Legitimität, Ja Prävalenz erhellen.

Theologische Ausgangsdaten

Das / weıte Vatikanische Konzzil raumt dem Laıen als solchem die Fähigkeıit e1in, P..
storale Dienste 1n der Kirche uszuüben. Der ale nımmt Ja teil dreifachen Amt
Christ]. Daraus folgt seine „Befähigung, Zzewiıssen kırchlichen Aufgaben herangezogen

werden, die geistlichen Zielen dienen“ (Kirchenkonstitution Art 33) In anderen
konziliaren 'Texten wiırd diese Befähigung konkretisiert. Dabe 1STt die Einschränkung
der Befähigung auf Sondersituationen nıcht übersehen

Kirchenrechtliche Untersuchungen entnehmen darum diıesen Aussagen keinesfalls, da{ß
das Konzıl mıt den zeENANNTLEN Texten ıne generelle Freistellung amtlicher Funktionen
für Laıen beabsichtigt habe Sıe verweısen zunächst darauf, der Zuständigkeitsbereich
der Laıien se1 das persönliche Apostolat als 1ne VO Christus empfangene Sendung
aber keine amtlıch-öffentliche, sondern iıne persönliche, private Tätigkeit, die auf der
Miıtteilbarkeit der eigenen Güter beruht Dıie möglıche Fakultas nıcht privat, sondern
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offiziell und 5Sffentlich Träger des Wortes Gottes se1n, se1 kein Recht 1im
Sınn, sondern die offizielle kırchliche Sendung, dıe SOgENANNTE „M1SS10 canonıca“ SC-
bunden. Darüber hınaus raumt das Konzıil den Latien e1ın, da{fß S1€e „beim Mangel g_
weihten Amtsträgern oder be] deren Verhinderung eiınem Verfolgungsregime nach
Möglichkeit ZEW1SSE heilige Aufgaben stellvertretend ertüllen“. Dieses 'Iun Stutzt sıch
auf ıne ersatzweıse Befähigung; wırd deswegen ımmer einen außergewöhnlichen
Charakter haben und betrifft beispielsweise Wortgottesdienste, die außerordentliche
Spendung der Taufe, die Austeilung der Heılıgen Kommunıon

Es erscheint darum als Überinterpretation der konziliaren Texte, WE 90953  z Aaus ıhnen
l1est, das Konzıil wolle auch unabhängig VO zwingenden außeren Umständen Laıien
mit amtlichen Funktionen beauftragen Denn dıe konziılıaren 'Texte lassen 1Ur die Tat-
sache erkennen, der Aufrechterhaltung gemeıindlıcher pastoraler Dienste N könne 1n
Notsıtuationen aut die Gnade des Sakraments verzıchtet werden.

uch nachkonziliare Dokumente7 machen deutlich, da{ normalerweıse ıne ENTSPrE-
chende Ausbildung und menschliche Qualitäten keine ausreichende Basıs ftür den O=
ralen Dienst sind: Die Bestellung Zzu Akolythen und Lektor für dıe Gemeinde erfolgt
nıcht ohne das Gebet über den Kandıidaten und ohne lıturgische Beauftragung. Es oll

erbeten haben
nıemand den besonderen Heilsdienst überpehmen, ohne auch die besondere Hılfe Gottes

Eınen wiıchtigen Beıtrag für die Behandlung der anstehenden Problematik lietert
schließiich das „Missionsdekret“ des 7 weıiten Vatikanıschen Konzıls. Dort heißt C3; da{flß
Katechisten 1n der Verkündıigung des Otteswortes, in der Leitung abgelegener christ-
lıcher Gemeinden 1mM Namen des Ptarrers und des Bıschofs, 1n der Ausübung soz1aler
un kariıtatıver Werke durch die Handauflegung gestärkt un dem Altar NS verbun-
den werden sollten, damıt s1e ıhren Dienst mi1t Hıltfe der sakramentalen Diakonats-
onade wırksamer erfüllen könnten CArt 17) Eben diese Stelle zıtlert 1L1LU  — das oku-
MENT, das dıe anstehende rage nach der Ordnung der pastoralen Dienste direkt be-
trıfft, das „Dekret über die Erneuerung des Ständıgen Diakonates“ VO 1 Juni 1967.
Dort heiflßt in der Einführung: „Wenn auch wirklich einıge Aufgaben der Diakone
Laıien Aanvertirau werden, VOT allem in Missionsländern, 1St ennoch angebracht, da{ß
Männer, dıie tatsächlich eınen diakonalen Dienst ausüben durch die VO  - den Aposteln
her überlieferte Handauflegung gestärkt un dem Altar n verbunden werden, da-
mıi1t S1e ihren Diıenst mMI1t Hılfe der sakramentalen Diakonatsgnade wiıirksamer erfüllen
können.“

Dieses Zitat äfßt erkennen, da{ß siıch für Pastoralassıstenten und Diakone die Be-

stımmung des innerkirchlichen Orts und die Umschreibung des Tätigkeitstelds der
Art der Fragestellung entscheidet. Man kann hinsichtlich der sakramentalen Veranke-

LIUuNg dieser Dienste und hinsichtlich der Greifbarkeıit ıhrer ynadenhaften Qualifikation
das Mınimum des Unverzichtbaren ordern Letzteres INAasS dann durch Ausnahmen und
Nots1ituationen noch einmal reduzıert werden, da{fß schließlich für manche Dienste 1n
der Kırche dıe 1ın der Taufe gegebene Gliedschaft der Kirche ausreicht. Damıt droht aber
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die Vielgestaltigkeit kırchlicher Begabungen und dıe mi1t ihnen verbundene kirchliche
Struktur ZAT: Eindimensionalıität zusammenzuftallen.

Anders fällt die AÄAntwort AauSsS, WEeNN die aufgeworfene rage nach der geist1g-gelst-
lichen Qualifikation das Optimum des Möglıchen anzıielt. Dann wiırd die 1mM ften-
barungsgut bereitgestellte Fülle der geistlichen Voraussetzungen kirchlicher Dienste dem
innerkirchlichen Leben auch praktısch erhalten. Dieses Anzielen VO Optimum des MOög-
lichen tür dıe geistliche Stützung kırchlicher IDienste macht für Dienstträger und Ge-
meıinden dıie Verwiesenheit der Kırche auf (sottes Hıltfe eindeutiger und S1e erscheint
auch als dıe bessere, weıl 1m Sakrament garantıerte Weıse für die Kırche, ıhrem Auftrag
nachzukommen. Dıe anstehende rage sollte sich also nıcht folgendermafßen konkreti-
sieren: ehrt denn nıcht ohne Diakonat? Es sollte vielmehr gefragt werden: Ware
nıcht besser, die enannten Dienstträger 1n der Kırche durch das Weihesakrament Aaus-

zurüusten” Statt des Blicks auf dıe absolute Notwendigkeit sollte also die Perspektive
geistlıcher Opportunität gewählt werden.

Darum se1 dieser Stelle noch einmal thesenhaft das theologische Fundament der
bıschötflichen Entscheidung sıchergestellt:

Das Neue Testament, die konziliıaren Texte ZUr Erneuerung des Diakonats und
die Weiheliturgie ınterpretieren die sakramentale Bestellung AER Diakonat als iıne
Ausrüstung mi1t solcher raft des Gottesgeıstes, die nıcht schon nach Tautfe und Fırmung
1mM Dienstträger der Kirche VOTFrAauU  er i Dagegen mu die sakramentale Aus-
rustung der Diakonatsweihe VOrausgesetzZt werden, WenNnn kırchliche [)enste keinen ab-
gegrenzten oder spezıfıschen Aufgabenbereıich betreffen, sondern der Pastoral 1 allge-
meınen dienen und damıt dem Träger dieser Iienste das Profil eınes Amtstragers VOI-

leihen Auch die Ausübung spezifisch „diakonaler Funktionen“ das Motupropri0
nn neben der Leıitung eıner VO Priester nıcht mehr besetzten Gemeinde 1m Anschlufß

die Kirchenkonstitution A, die liturgische Assıstenz für Bischof und Priester, dıe
teierliche Taufe, die Assıstenz be] Eheschließungen, Beerdigungen und dıie Verkündigung
1n der FEucharistiefeier (ebd Nr 22) mu{ dem Diakon vorbehalten bleiben, damıt eın

„AÄmt ohne Weihe“ entsteht, weder das Amt des „Laiendiakons“ noch das des
„Predigers“. Vorauszusetzen 1St dabej immer, da{fß der Auftrag einem Eınsatz oilt, der
auf Dauer gedacht 1St; denn eın in seiınem sakramentalen Wesen gerade als bleibend
qualifizierender Diakonat kann sinnvollerweise nıcht eın Zzeıitlıch begrenztes Engage-
mMent oder ıne vorübergehende Aufgabe stutzen.

Die Ausrüstung wırd gewährt durch das Gebet der Kirche und die and-
auflegung des Bischofs. Mırt der Weihe verbunden 1St nıcht NUr die sakramentale Grund-
legung VO  . Rechtsbefähigung Eıinzeltätigkeıiten, sondern auch 1ın verschiedenen Auf=
gabenfeldern rARR stellvertretenden Handeln „hierarchıae nomıne“ (Motuproprio0 Nr
229} Damıt biıindet die Weihe fest 1n die Reihe derer e1ın, dıe 1in der Kıirche amtliche
Verantwortung haben (ebd Nr 23)

Das Weiheformular äßt erkennen, da{fß durch die Weihe ine personale ähe des
Geweihten Christus entsteht, dıe besondere Konsequenzen für das geistlıche 'ITun ZUr
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Folge hat In seinem Leben mufß der Diakon der sakramental vermiıttelten Wirklichkeit
Christus 1m Ganzen se1lnes eıgenen uns Raum schaften.

Theologisch-systematische Reflexion

Die Grundorientierung, die den Konzilstexten und nachkonziliaren Aussagen des
Apostolischen Stuhls entspricht, fßt sıch durch dogmatische Erörterungen vertiefen:
der autoritatıven Argumentatıon kommt also ine „Ratıo theologica“. Sıe oll ertolgen
1m Rückgrift auf einen Auftsatz VO  > Rahner: „Die Theologie der Erneuerung des
Diakonates“. Dıie 1MmM Aufsatz dargelegte Position hat der Autor bereits 1962 bezogen.
Das hat den Vorteıl, ıhn nıcht iırgendeıiner Parteilichkeit verdächtigen können Dem
Leser der ENANNTEN dogmatischen Studie zeıgt sıch, da{fß nıcht YST durch das Konzil und
die nachkonziliare kırchliche Entwicklung ıne möglıche sakramentale Bestellung haupt-
amtlicher kıirchlicher Dienstträger 1in Betracht kommen hat Schon 1n vorkonziliarer
eit mussen einıge kırchliche Tätigkeiten als Erfüllung eiıner der Kıirche W esensnNOLWeEeN-

dıgen Aufgabe angesehen werden, obwohl die Träger dieser Tätigkeiten nıcht den
kıirchlichen Amtsinhabern zählen. Be1i diıesen Aufgaben äfßt sıch beispielsweise Ka-
techese, Carıtas oder kirchliche Verwaltungsarbeit denken also solche Aufgaben,
die 1n den etzten Jahren durch ıne zunehmende Dıfferenzierung der Ausbildung und
des Aufgabenfelds als die VO Konzıil angesprochenen fachspezifischen Fähigkeiten
gelten haben

Auch be] der Bestimmung des geistlıchen Fundaments für andere kirchliche Tätıg-
keiten kann nıemand bestreiten, da{ß (Gott se1ıne Gnade auch unabhängig VO Sakrament
schenken kann; der Dıenstträger steht darum hinsichrtlic| der ynadenhaften Voraus-

SCETZUNgEN des Dienstes nıemals 1n absoluter Abhängigkeıt VO Weihesakrament. Den-
noch ordert Rahner: A\AO ıne Amtsübertragung und die göttliche Zusicherung der
für die Ertüllung des Amtes notwendigen Gnade autf sakramentale Weıise geschehen
kann (sınnvollerweise und praktisch durchführbar), oll s1e auch auf diese Weise SC
schehen“ (301 In anderen vergleichbaren Fällen verhält sıch die Kırche Ja ebenso. So
gehen die Theologen davon aus, da{fß der Empfang mancher Sakramente War nıcht b
ter allen Umständen gyeboten ISt; der Empfang der Fırmung, der Krankensalbung, der
Devotionsbeichte oder der häufige Empfang der FEucharistıe al das unterliegt keiner
absoluten yöttlichen Verpflichtung. ITrotzdem erscheint der Praxıs und der Lehre der
Kırche als Aufgabe, den Empfang solcher Sakramente fördern.

Hınter dieser Ansıcht steht die vielfach belegte Überzeugung der Kırche, derzufolge
Gottes Zuwendung ZU Menschen im Rahmen des Möglıchen ıhre sakramentale Greit-
arkeit für den einzelnen und die Kiırche erhalten oll Dıiese Auffassung stimmt MmMIi1t der
Grundstruktur des yöttlichen Heilshandelns übereın; denn seine Struktur und die s1e
yzebundene Heilsordnung 1STt dıe Ordnung des menschgewordenen Wortes (Csottes In iıhr
1St die Einheit VO  = Geistesempfang 1m Glauben un ekklesiologischer Leibhaftigkeit des
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(eistes eın für allemal festgelegt; Greitbarkeit der Kırche und der Geistesbesitz in ıhr
können 1n der eschatologıschen Sıtuation der Kırche nıcht mehr auseinandergerissen
werden. Darum gilt „Wo ıne sakramentale Gnadenvermittlung 1mM Rahmen des
menschliıch Möglıchen und sinnvoll Vollziehbaren möglıch 1St, oll S1e auch geschehen,
1St s1e grundsätzlich empfehlenswert und un, und dieser Opportunität darf nıcht
mMI1t dem Einwand begegnet werden, solche Gnaden könnte INan schlie{ßlich auch ohne
das Sakrament erhalten“

Auch dıe Auswirkungen, die die beschriebene Denkweise auf dıe Glaubens- und TYTOM-
migkeitsebene der Empftänger hat, legen eine Bestellung den genannten Diensten durch
die Weihe nahe. Es 1St erwarten, daß jemand, dem 1n sakramentaler Weiıse eın Amt

wiırd, dieses gCHh der Einmaligkeit der Umstände un der unaufhebbaren
Wırkung der Amtsgnade 1n viel radikalerer Weiıse entgegennımmt als WenNnn die Be-
stellung ZUu Diıienst für ıhn auf andere Weıse erfolgte. Ferner wiırd sıch die sakramentale
Bestellung FA Dienst auf dıe Gemeinden DOSItLV uswirken. Man mu{fß davon AaUS-

gehen, dafß durch Ss1e die Anzıehungskraft, die Verbreitung und die Schätzung des Dien-
STES be] den Gläubigen entschieden verbessert würde. Am Rand se1l vermerkt, da{fß
andernorts die Schwierigkeit behandeln iSt: ob nıcht auch weiıbliche Helter in
der Seelsorge durch dıe Diakonatsweihe um kirchlichen IDienst bestellen sind. Im

vorliegenden Zusammenhang soll Ja lediglıch dıe Beziehung 7zwıschen den pastoralen
Diensten und eiınem VO  a der Kırche angebotenen Sakrament bedacht werden;: das Sa-
krament des rdo wırd aber gegenwärtıg nıcht Frauen, sondern 1Ur Männern angeboten.

Dıie Beratungen und Entschlüsse des Zweıten Vatikanums gaben der Kirche die dia-
konale Stufe des Weihesakraments als selbständiges IDienstamt zurück. Was ursprung-
iıch das Aufleben dieser Weihestufe intendierte, 1St auch heute noch beachtenswert;

Rahners Bemerkungen ZUE Gnaden- und Sakramentenlehre?® sind VO  > fundamen-
taler ATt; dafß ıne Ordnung kirchlicher Dıienste, die Ss1€ übersieht, nıcht als gelungen be-
zeichnet werden kann.

Hınweıise der 1ssens- und Organisationssoziologie

Die Grundlinien der Sakramententheologıe haben erwartungsgemäfßs auch tür Dienst-
trager 1n der Kirche ıhre gewichtige Relevanz. Be1 der Prüfung der Struktur kirchlicher
DDdienste und bei der rage nach dem ANSCIMNCSSCHEN theologischen Ort auch der diesem
Dienst bereıiten Laientheologen stößt I1a  - arüber hınaus auf weıtere interessante Ele-
28%  9 WENN INa  } die Perspektive der Theologıe verlä{fßt: Aus der Wiısssens- und Organı-
sationssoz1iologie kommen Hınweıise, dıe manche Ergebnisse theologisch-systematischer
Reflex1ion unterstreichen. S1e sollen darum jedenfalls andeutungsweıse hiıer 1n dıe
Überlegungen eingebracht werden 1

Der Prozeiß der Institutionalısierung VO  . Teilwirklichkeiten der Gesellschaft 1St oft
beschrieben worden. Es charakterisiert ıne Instiıtution, da{ß S1e den Menschen 1n gew1sser
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Objektivität vorgegeben 1St SO entsteht beispielsweise die Institution der Vaterschaft
nıcht CIST, WEenNnNn die ersten Kinder s1e realisieren. Auch über die Person hınaus und Jen-seits VO  - denen, die 1ne solche Beziehung 1m Augenblick verkörpern, wiırd die nstıitu-
t10N Vaterschaft als dasejiend ANSESETZL. Institutionen stellen demnach dem einzelnen
gegenüber den Anspruch auf Autorität und sS1e mussen iıhn stellen; denn das Sich-
Verhalten des einzelnen in institutionel] vorgegebenen Bahnen bedeutet für diesen und
tür die Gesellschaft 1ne wichtige Hılfe Die Weıtergabe der 1n der Institution-
melten Verhaltensmodelle die nächste Generatıon dient der Entlastung. Institution
befreit den einzelnen VO  3 der Bürde eiıner ständıg NEeUuU antallenden Entscheidung. Im
Bewulßfstsein der Menschen gyewıinnt die Welt durch Institutionen Festigkeit un:
hält erst den Raum für euentwürfe und Innovatıon. Instiıtutionen wirken 1n der
Gesellscha ft fOrt, weıl S1e als „ ,permanente: Lösung eines ‚permanenten‘ Problems“
Berger, /4) anerkannt sınd.

Dabej kann dıe Erhaltung un Weıtergabe des in der Institution gespeicherten Wıs-
SCNS nıcht eintach VOFausgesetzt werden. Die verschiedenen Techniken beispielsweise der
Jagd, Waften, die gee1gnet sınd, Tiere, die geschossen werden, der Grund VO  D Schon-
zeıten usf al das stellt ıne Art Rezeptwissen dar, also Wıssen, das die institutions-
eigenen Verhaltensvorschriften darlegt und mMiı1t Inhalt versofgt. Der Zugang diesen
Wıssensinhalten mu{fß möglıch se1N, WEenNn ımmer Z Beıispıel bei eiınem olk auf der
Kulturstufe der „Jager und Sammler“ der Bestand einer Gesellschaft sichergestellt sSein
oll

Diese Erhaltung und Weıtergabe des Wıssens ISt einmal durch Belehrung enkbar.
Je nach Wiıchtigkeit entwickelt sıch diesem Zweck eın gesellschaftlicher Apparat; die
Befaßten erscheinen teıils als Vermittler, teıils als Empfänger des Wıssens. Sıe 1St terner
bei eınem objektivierten Wiıssensbestand, der einer Mehrheit VO  =) Handelnden zemeıln-
Sa ISt, auch durch Repräsentatıon möglıch. Solche Repräsentanten stellen den objek-
t1ven Sınn einer Instıtution dar und sınd deren Rollenträger. Mittels solcher Rollen
gehen Institutionen 1n die ındıviduelle Erfahrung eın mehr noch institutionalisiertes
Verhalten braucht notwendig diese Rollen. S0 repräsentiert 7A80 Beispiel die Rolle des
Rıchters in Verbindung MI1t anderen Rollen die Gesamtheit der Institution des Rechts.
Diese Instıtution wırd wıirklıch erfahrbar 1in ihrer Repräsentatıon durch Rollen. „Miıt
iıhrem Ensemble ‚programmıerter‘ Handlungen 1St S1Ee WwW1e€e eın ungeschriebenes
Textbuch eines Dramas, dessen Aufführung VO  ; der immer wıederkehrenden Darstel-
lung vorgeschriebener Rollen durch lebendige Akteure abhängt. Die Schauspieler VeCI-

körpern ıhre Rollen un: vergegenwärtıgen das Drama aut vorgegebener Bühne Weder
ein Drama noch iıne Institution würde ohne solche immer LICUu wıederholbare Verwirk-
lıchung bestehen können. Behauptet INa  w also, daflß Rollen Institutionen repräsentieren,

bedeutet das zugleıch, da{fß Rollen ermöglıchen, da{fß Institutionen bestehen und
immer wıeder NEeUu und gegenwärtıg VO  3 lebendigen Menschen erlebt werden“ Berger,
79) Die Institution raucht also die Repräsentatıiıon durch Rollen: die Institution mu{
durch akutes menschliches Verhalten Z Leben erweckt werden.
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Solche Rollen ZUur Vermittlung eiıner gyesellschaftliıchen Teilwirklichkeit sollen da oder
dort 1ne besondere Hervorhebung erfahren: denn nıcht jeder art 1St yleich bedeutsam
für die Erhaltung der Institution. Die besondere Prominenz der Rolle erscheint dann

notwendiger, WEeNN die die Institution tragenden Normen und Werte der (Gesamt-
gesellschaft pröblematisch geworden sınd. Besonders ıne rasch wechselnde Umwelt
erschwert das Einleben VO  3 festen Verhaltenserwartungen und Sıtuationsdehnitionen.
IDann sınd Träger abgehobener Rollen, Führer WwW1e die Organisationssoziologie Sagl
besonders vonnoten. S1e haben hinsichrtlich der gesellschaftlichen Teilwirklichkeit die
Vermutung der Rıchtigkeit für sch Von ihnen kann darum die Stabilisierung der gC-
fährdeten Institution eher werden. Allerdings stehen s1e der Verpflich-
tung einer weitestmöglichen Identiikation ihrer Person mi1ıt der Rolle Als Alternative
ZU Veränderungstrend in der Umweltrt akzentuleren S1e das Element der Dauer; die
Eindeutigkeıt iıhrer Handlungsweise korrigiert ambivalente Muster. „Dıie Miıtglieder,
die Führungsrollen wahrnehmen, mussen sıch Nu dauernd und bewulfßt als Führer VCI-

halten. S1e gehorchen einer besonderen Dıiszıplın, denn s1e stehen 1mM Blıckpunkt der
anderen Miıtglieder und der Außenwelt“ (Luhmann, 208)

Jede Gesellschaft kennt 1ne Institution der Transzendenz. Auch solche Gesellschaften,
die sıch als atheistisch deklarieren, entwickeln pseudorelıg1öse Praktiken. Der Gesell-
schaft un den Gläubigen die 1n Christus hereingebrochene Fülle der Offenbarung
vermitteln, 1STt der Sınn der Institution Kırche. S1e steht 1m Dienst der Erhaltung und
Weitergabe VO  } Glaubenswahrheit und Glaubensprazxıs. Insofern S1e Institution 1St,
gelten in ıhr die VO  3 der Soziologie erhobenen, die Instıtution betreftenden Gesetze.
uch die Bestellung VO  , Amtsträgern 1St durch solche Einsiıchten abgedeckt und Zeıten
des Umbruchs machen die Führungsrollen der Amtsträger 1n der Institution Kirche
besonders nötıg.

Die VO  e der Kiırche für das Amt vorgesehenen Konturen entsprechen ZuUL der Füh-
rungsrolle, W1e S$1Ee die Institutionslehre beschreibt:

Die Träger des Amts machen die lebendigen Akteure AauUs, dıe in vorgeschriebenen
Rollen die Sınnwelt der Instıtution Kiıirchie repräsentieren. S1e tun CS 1m Alltag 1n einer
Fülle VO  ' Sıtuationen: S$1€e tun 1n unüberbietbarer Weiıse 1n der Feijer der Lıturgie. Nur

wiırd ermöglicht, da{fß dıe Instiıtution Kirche esteht und immer LICU und gegenwärtig
VO Menschen erlebt wiırd.

Dıie UÜbernahme der Rolle geschieht aut Dauer und integriert damıt den Träger
test 1n das System; Weihe bedeutet Ja ine Bindung Christus und selne Kıirche, die
DOs ara ekch isSt.

Die Träger der Rolle sınd gyehalten, sıch MIt der Rolle als einem Element des
Systems identihizieren W 4S reilich 1m Fall des Amts ohne Problematik 1ISt, weıl die
Identifikation nıcht kraft der gesellschaftlıch zugeschriebenen Typisierung, sondern kraft
personaler Betroftenheit durch den Auftrag erfolgt: Der Geweıihte ıdentifiziert sich,
indem der sakramental vermiıttelten Wirklichkeit Christus 1mM (Ganzen se1nes eigenen
uns Raum verschaflt.
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Darum legen auch sozi0logische Eınsıchten nahe, diejenigen, die kıirchlichen Dıienst
interessiert sınd, möglıichst für die Zielvorstellung VO geweihten Amtsträger g-wınnen. Das oalt auch für den Fall, Wenn W1€e bei der einen oder anderen Einzeltätig-keıit des Diıakons das vorgesehene Eınsatzfeld ıne Weihe nıcht ZUur absoluten Bedin-
SUunNg macht.

Die hier vorgelegten Aussagen ZUuU Amt, näherhin ZU Dıiakonat, intendieren be]
sorgfältiger Erwägung nıcht zunächst die Stabilisierung der „Institution Kırche“, SOT1-
dern Ss1e wollen das Zıel dieser Institution besser zZzu Tragen bringen. Soz10logischyesehen beabsichtigt Instiıtution immer Sinnvermittlung un Bewußstseinsentlastung 1ın
der VO  $ ıhr ve  enen Sinnwelt. Sie betrifit 1im Raum der katholischen Kırche die KEın-
weıisung 1n erprobte Verhaltensformen des Glaubens auf dem lıturgischen und aut dem
prıvaten Sektor („SO macht INan das®)): S1e entlastet damıt VO  . einer absoluten Selbst-
zuständiıgkeit. S1e beinhaltet auch ıne kognitive und emotionale Neuerschließung ZenNn-
traler Glaubensdaten durch den „Fachspezialisten“, nämlich den glaubwürdigen Zeu-
SCH Und eben hierin kommt S1e dem grundlegenden Auftrag der Institution, der Un-
siıcherheitsabsorption nach, einem Auftrag, dem gerade dıe oben angesprochenen Quaıtäten der Führungsrolle dienen.

Laientheologen und Weihesakrament

Die VO  } den deutschen Biıschöten gyetroffenen Beschlüsse haben sıch Zur Aufgabe
macht, den Dıakonat entschieden tördern. Das mu{ auch durch ıne gyezielte Hıntfüh-
rung der Laientheologen A Dıakonat erfolgen. ach Meınung der Bischöfe ware
eln Schaden für die Pastoral, WenNn der Diakonat AaUSs berufssoziologischen Gründen
tür Lai:entheologen nıcht VO  e} Interesse ware“ (Text 3.9)

Nun scheint allerdings S da{ß bei manchem Dıplom-Theologen nıcht LUr das
gegenwärtıge soz1ale slmage: 1ne Barrıere für den Zugang ZU Dıakonat darstellt.
Das jedenfalls legt sıch beim Studium einer Umitrage nahe, dıe 1973 bei Laientheologen
durchgeführt und 1975 vorgelegt wurde 11 Aus dieser Untersuchung sollen hier ab-
schließend noch ein1ıge tür den Zusammenhang bemerkenswerte Ergebnisse aufgegriffen
werden.

Eınmal äflßt die Untersuchung erkennen, da{ß 74,3 Prozent der männlichen Lajen-
theologen ernsthaft überlegt haben, ob s$1e nıcht Priester werden sollen Von die-
sen haben sıch 76,7 Prozent dann aber V.O Priestertum Aaus Gründen abgewandt, für
die S1Ee die Kırche verantwortlich machen wobel der überwiegende Teil die kirchlichen
Strukturen und die Zölıbatsverpflichtung als entscheidendes Hındernis angıbt Es
liegt nahe, da{fß die VO  > der amtlichen Kıiırche motivierte Veränderung des Berufs-
wunsches das aftektive Verhältnis dieser Kırche belastet: denn gyerade dıe Kırche wırd

den ZCNANNTEN Umständen für die Nichtverwirklichung eınes wichtigen Ideals
verantwortlich gemacht. iıne solche Belastung mindert oder zerstOrt die Fähigkeıit eıner
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emotionalen Hınordnung auf die Kirche und damiıt auf das Weihesakrament:, das diese
anbietet.

Wıchtiger noch 1St der Anscheıin, da{flß die 1n der sakramentalen Weihe erfolgende
Qualifikation oftenbar akbEgS 1in Ansätzen realisiert wird. Die befragten Laijentheologen
möchten beispielsweise iıhren Einsatz nıcht auf bestimmte kırchliche Funktionen be-
schränken, sondern ıh aut möglıchst viele Bereiche ausdehnen Zwischen 60 und

v *P Aı * Prozent zählen ZWAar die Leitung der Eucharistiefeier und diıe Einzelbeichte den
den Priestern vorbehaltenen Aufgaben; aber dieser Prozentsatz 1STt eın Vıertel bis
eın Drittel kleiner 1m Vergleıich mi1t den Zahlen, die sıch bei der ogroßen Umfrage
den Priestern der Bundesrepublik ergaben 1

Dazu kommt, daß diese die sakramentale Weihe yvebundenen kırchlichen Tätıg-
keiten nach Meınung der befragten Laientheologen offtenbar für den gegenwärtıigen
Auftrag der Kirche ohne besondere Relevanz Sind: In eiıner Liste der „wichtigsten
Funktionen und Autgaben, die die Kiırche heute erfüllen soll“, kommen „Liturgıe und
Sakramentenspendung“ bej ı A Vorgaben 1Ur auf den dreizehnten Platz Selbstkritik
und Kirchenreform, polıtisch-sozıales ngagement, Gesellschaftskritik, emanzıpatorische
Sozlalısation, Konfliktlösung und vieles andere wırd als notwendiger angesehen (46)

Weıter 1St lediglıch ein Fünftel der Befragten bereıit, 1n der offiziellen Leıitung der
Gemeinde ıne ausschlief($lich dem Priester zukommende Täatıgkeıit ANZUSECLZEN (156)
Danach mu{fs INa  = vermuten, da{ß das Wıssen den Zusammenhang der geistlich-sakra-
mentalen Qualifikation MI1t dem kırchlichen Dienst be] den betroftenen Betragten nıcht
einfachhin VOTFrAau:  eizen ISt.

Mıiıt al] dem stimmt die Auffassung der Lai:entheologen VO  - den Rekrutierungskrite-
1en übereın, die für dıe Annahme ZU amtlıchen Dienst in der Kırche gelten sollen
Dıie Untersuchung Sagl dazu: S fällt auf, da{ß die Auswahlkriterien VO  w den Laıien-
theologen stärker akzeptiert werden, Je eher S$1e tunktional durch die auszuübende
Tätigkeit begründet werden können. Auswahlkriterien, die 1n keinem funktionalen
Zusammenhang mi1t der auszuübenden Tätigkeit stehen, werden als nıcht plausıbel
angesehen“

Der überwiıegende 'Teıl der Laientheologen sucht auch 1n diesem Fall den Unterschied
ZABE Amtstrager allein 1im Tätigkeitsfeld. Elemente, die iınnerliıch oder faktisch mi1t der
empirısch teststellbaren „Aufßenseite“ VO  . Weihesakrament und Amt zusammenhängen
(größere Intensität des zeistlıchen Lebens:;: Unterschied 1n der Bindung die Kirche:
Ja ZUur kırchlichen Zölibatspflicht a.) werden VO  > mehr als der Hälfte der Befragten
nıcht als Krıterium anerkannt.

S0 mussen die ynadenhafte Ermöglichung des Dienstes und deren geistliches Gewicht
eutlich UT Sprache kommen, WEeNN Laijentheologen für den Dıiakonat WeI-

den sollen. Seine gezielte Förderung kann LLUT gelingen, WeNnN für die Ordnung der
pastoralen Berute die sakramententheologische Perspektive zurückgewonnen wiırd und
die qualifizierende Geistbegabung 1n den Blick kommt, die nach dem Autor der Pasto-
ralbriefe durch Handauflegung erfolgt (2 'Lım 156)
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